
 
Positiver Abfallartenkatalog (AVV) für die Müllumladestation  

Großenlupnitz 
 
Gebührenmaßstab nach § 3 der Gebührensatzung des ZAST:  
  
Anlieferung je Megagramm      = 134,10 €/Mg 
Kleinmengen bis 50 kg je Anlieferung    =     7,00 € 

 
Code -
AVV 

Abfallgruppe / Abfallart 
  

02 01 02 Abfälle aus tierischem Gewebe 
02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 
02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 
02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft 
02 02 02 Abfälle aus tierischem Gewebe 
02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
02 03 02 Abfälle von Konservierungsstoffen 
02 03 03 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln 
02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
02 04 01 Rübenerde 
02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
02 06 02 Abfälle von Konservierungsstoffen 
02 07 01 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials 
02 07 02 Abfälle aus der Alkoholdestillation 
02 07 03 Abfälle aus der chemischen Behandlung 
02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
03 01 01 Rinden- und Korkabfälle 
03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 
03 03 01 Rinden- und Holzabfälle 
03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen 
03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling 
04 01 01 Fleischabschabungen und Häuteabfälle 
04 01 02 geäschertes Leimleder 
04 01 08 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) 
04 01 09 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish 
04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) 
04 02 10 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) 
Code -
AVV 

Abfallgruppe / Abfallart 
  

04 02 15 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen 

04 02 17 Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 



04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 

05 06 04 Abfälle aus Kühlkolonnen 

05 07 02 schwefelhaltige Abfälle 

07 02 13 Kunststoffabfälle 

07 02 15 Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen 

07 02 16 siliconhaltige Abfälle 

07 05 14 feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen 

08 01 12 Färb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen 

08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen 

08 04 12 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen 

09 01 07 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten 

09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten 

09 01 10 Einwegkameras ohne Batterien 

10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen 

10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen 

10 11 03 Glasfaserabfall 

12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne 

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen 

12 01 21 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 

15 01 03 Verpackungen aus Holz 

15 01 04 Verpackungen aus Metall 

15 01 05 Verbundverpackungen 

15 01 06 gemischte Verpackungen 

15 01 07 Verpackungen aus Glas 

15 01 09 Verpackungen aus Textilien 

15 02 03 Aufsaug- und Filmmaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen 

16 01 03 Altreifen 

16 01 19 Kunststoffe 

16 01 99 Abfälle a. n. g. 

16 03 06 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen 

17 02 01 Holz 

17 02 02 Glas 

Code -

AVV 

Abfallgruppe / Abfallart 

  

17 02 03 Kunststoff 

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 



17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen 

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) 

18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt 

werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 

18 01 09 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen 

18 02 01 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen 

18 02 03 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt 

werden 

18 02 08 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen 

19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen 

19 03 07 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen 

19 05 01 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen 

19 05 02 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen 

19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost 

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände 

19 08 02 Sandfangrückstände 

19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände 

19 09 04 gebrauchte Aktivkohle 

19 09 05 gesättigte oder gebrauchte lonenaustauscherharze 

19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen 

19 12 01 Papier und Pappe 

19 12 04 Kunststoff und Gummi 

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt 

19 12 08 Textilien 

19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

20 01 01 Papier und Pappe/Karton 

20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 

20 01 10  Bekleidung 

20 01 11  Textilien 

20 01 28  Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen 

20 01 32  Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 

20 01 38  Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 

20 01 39  Kunststoffe 

20 01 40  Metalle 

Code -

AVV 

Abfallgruppe / Abfallart 

  

20 02 01  kompostierbare Abfälle 



20 02 03  andere nicht kompostierbare Abfälle 

20 03 01  gemischte Siedlungsabfälle 

20 03 02  Marktabfälle 

20 03 03  Straßenkehricht 

20 03 06  Abfälle aus der Kanaleinigung 

20 03 07  Sperrmüll 

20 03 99  Siedlungsabfälle a. n. g. 

 

 

Anlieferungsbedingungen: 
 

- Nachweisführung (NachwV) mittels Entsorgungsnachweise VN/VS bei einer Entsorgung 

von über 5t /Jahr 

- Auslagen zur Nachweisführung  gemäß §5 der Gebührensatzung des ZASt: 

o Bearbeitung pro Entsorgungsnachweis (VN/VS)   25,00 € 

o Bereitstellung je Entsorgungsnachweissatz    4,10 € 

 

- Es erfolgt prinzipiell keine Annahme von besonders überwachungsbedürftigen Abfälle 

(wie z.B. Asbest, Dämmmaterial, Teerpappe, Holz etc.) und mineralischen Abfällen 

(Bauschutt, Boden, Stein, Beton etc.). 

Sollten bei der Annahmekontrolle die o. g. Abfallarten im Abfallbehälter gesichtet 

werden, so kann dieses Abfallgemisch nicht in der Müllumladestation entsorgt 


